
Cölled erAnzeiger
Amtsblatt der Stadt Kölleda sowie der VG Kölleda
und ihrer Mitgliedsgemeinden
Großneuhausen, Kleinneuhausen und Ostramondra

Ausgabe Nr. 10/2023
vom 26.10.2023

Nächster Redaktionsschluss: 
Freitag, 10. November 2023

Nächster Erscheinungstermin:
Donnerstag, 23. November 2023

Amtlicher Teil:
Beschlüsse und Bekanntmachungen

Nichtamtlicher Teil: 
Vereinsinformationen | Kirchliche Nachrichten | Kulturelles und Unterhaltung | Sonstiges
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Wichtige Rufnummern und Sprechzeiten

Stadt Kölleda

Zentrale Tel.: 03635/450-0
E-Mail stadtverwaltung@koelleda.de

Verwaltungsgemeinschaft  
Kölleda (VG)

Wie können wir Ihnen helfen?

Bürgerbüro, Standesamt, Ordnungsamt, Stadtkasse
(über Stadt Kölleda)
Alles andere:�

E-Mail

Sprechzeiten

Montag, Donnerstag, Freitag 09:00 - 12:00 Uhr
Dienstag 14:00 - 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen

Bereitschaftsdienste

Redaktionsschluss nächster Cölledaer Anzeiger

Erscheinungstag: letzter Donnerstag im Monat
Abgabefrist: 10 Tage vor Erscheinungstag

(immer montags)

Änderungen behalten wir uns vor!

Dienstplan Ärzte

Notfall-Nummern

Rettungsdienst / Feuerwehr Leitstelle Erfurt - 112
Polizei: 110
Bundesweite Notrufnummer 116 117

BeWA mbH Sömmerda

Bereitschaftsdienst

Bereich Abwasser: 0800 - 3634800
Bereich Trinkwasser: 0800 - 0725175

Notdienstplan für die Kölledaer Apotheken
Die Zuständigkeit des Notdienstes der Apotheken von 08:00 Uhr bis Folgetag 08:00 Uhr wechselt täglich und ist in jeder  
Apotheke den Aushängen zu entnehmen.
Wir bitten dies zu beachten.

Besuchen Sie uns im Internet

Stadt: http://www.koelleda.de
VG: http://www.vgem-koelleda.de

Polizeiinspektion Sömmerda

Kontaktbereichsbeamter Stadt Kölleda
PHM Daniel, Markt 1
Tel.: 03635 / 400091
Sprechtag:
Dienstag 15.00 - 17:00 Uhr

Kontaktbereichsbeamter VG Kölleda
PHM Bohne, Markt 1
Tel.: 036377 / 837232

Polizeidienststelle Sömmerda
Bahnhofstraße 29, 99610 Sömmerda
Telefon: 03634 / 3360
Öffnungszeiten:
Rund um die Uhr geöffnet

Bürgermeister 100
Sekretariat 100
Öffentlichkeitsarbeit 145
Zentrale Dienste 111
Amtsleiter Hauptamt/Kämmerei 124
Kämmerei 118
Steuern 122
Personal 108, 132
Kasse 130, 128, 114
Ordnungsamt 120
Vollzugsdienst / Friedhofsverwaltung 116
Amtsleiter Bauamt 127
Bauleitplanung 133
Hochbau 103
Liegenschaften 117
Allg. Bauverwaltung 126
Bürgerbüro 110
Bürgerbüro Rastenberg 036377 / 76721
Standesamt 115
Stadtbibliothek 03635 / 482333
Stadtarchiv 03635 / 479075
Betriebshof 03635 / 601720
Fax Zentrale 144
Fax Standesamt 131
Fax Bürgerservice 199
Fax BS Rastenberg 036377 / 76729
Freiwillige Feuerwehr Kölleda
Fax
ff-koelleda@online.de
www.feuerwehr-koelleda.de

03635 / 483-249
03635 / 402-220

Sprechzeiten

Bürgermeister
Dienstag 14.00 - 18.00 Uhr
Bürgerbüro
Montag, Mittwoch, Freitag 08.00 - 13.00 Uhr
Dienstag, Donnerstag 08.00 - 18.00 Uhr
Samstag 09.00 - 11.00 Uhr
Stadtbibliothek
Montag 10.00 - 12.00 Uhr und 

13.00 - 17.00 Uhr
Dienstag 10.00 - 12.00 Uhr und 

13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 10.00 - 12.00 Uhr und 

13.00 - 15.00 Uhr
Freitag 10.00 - 12.00 Uhr und 

13.00 - 15.00 Uhr
Stadtarchiv
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr

Tel.: 03635/450-0
Tel.: 03635/450-105 / 155 oder 109
poststelle@vgem-koelleda.de

Zustellreklamationen
richten Sie bitte telefonisch, unter Nennung Ihrer vollständigen 

Adresse, an Tel.: 03677 205031 oder schriftlich  
per E-Mail: post@wittich-langewiesen.de
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plans Sondergebiet Photovoltaik "An der Eisenbahn, Flur 5" Ge-
markung Kölleda sowie die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. 
§ 3 Abs. 2 BauGB und Beteiligung der Behörden einschl. Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB beschlossen.

II Formelle Beteiligung der Öffentlichkeit
gem. § 3 Abs. 2 BauGB

Der Entwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Sonder-
gebiet Photovoltaik "An der Eisenbahn, Flur 5" Gemarkung 
Kölleda, in der Fassung vom Juli 2023, bestehend aus der Plan-
zeichnung, den textl. Festsetzungen, der Begründung mit Um-
weltbericht und Vorhaben- und Erschließungsplan wird

vom 30.10.2023 bis einschließlich 05.12.2023
im Internet veröffentlicht. Die Planung ist auf der Internetseite 
der Stadt Kölleda unter:

www.kolleda.de (unter Download)
einzusehen.

Alternativ liegen die Unterlagen in der Stadtverwaltung Kölle-
da,
Bauamt, 99625 Kölleda, Markt l,
während der Dienststunden und nach Terminvereinbarung
Montag: von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 15.00 Uhr
Dienstag: von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag: von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 15.00 

Uhr
Freitag: von 8.00 bis 12.00 Uhr
für jedermann öffentlich zur Einsichtnahme aus, sofern auf die 
genannten Tage nicht ein gesetzlicher Feiertag fällt.

Kontakt über Telefon des Bauamtes: 03635 450 133 oder 03635 
450 127.
Während der Veröffentlichungsfrist können von jedermann Stel-
lungnahmen abgegeben werden. Die Stellungnahmen sollen 
elektronisch übermittelt werden an folgende E-Mail-Adresse:

bauamt@koelleda.de
Bei Bedarf können Stellungnahmen - schriftlich oder zur Nieder-
schrift - in der Stadtverwaltung Kölleda, Bauamt, Markt l, 99625 
Kölleda vorgebracht werden; es besteht die Gelegenheit zur 
Erörterung der Planung.

Da das Ergebnis der Behandlung der Stellungnahmen mitgeteilt 
wird, ist die Angabe der Anschrift des Verfassers eri'orderlich.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 4a Abs. 5 BauGB 
nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben 
können, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und 
nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmä-
ßigkeit des Bauleitplanes nicht von Bedeutung ist.
Im Zusammenhang mit dem Datenschutz weisen wir ausdrück-
lich darauf hin, dass ein Bebauungsplanverfahren ein öffentli-
ches Verfahren ist und daher in der Regel alle dazu eingehen-
den Stellungnahmen in öffentlichen Sitzungen beraten und 
entschieden werden, sofern sich nicht aus der Art der Einwände 
oder der betroffenen Personen ausdrückliche oder offensicht-
liche Einschränkungen ergeben. Soll eine Stellungnahme nur 
anonym behandelt werden, ist dies auf derselben eindeutig zu 
vermerken.

Folgende Arten umweltrelevanter Informationen sind verfügbar 
und können eingesehen werden:

A - Umweltbericht
• Umweltbericht in der Fassung vom September 2023

zu den Belangen des Umweltschutzes und Ergebnissen der 
Umweltprüfung über die möglichen Auswirkungen der Pla-
nung auf die Schutzgüter Mensch, Tiere, Pflanzen, biologi-
sche Vielfalt, Boden, Wasser, Klima/Luft, Landschaft, Kul-
tur- und Sachgüter sowie Wechselwirkungen zwischen den 
vorgenannten Schutzgütern.

Amtlicher Teil

Amtliche Bekanntmachungen  
der Stadt Kölleda

Bekanntmachung der Stadt Kölleda zur 
Absicht der Einziehung gem. § 8 Abs 3 
Thüringer Straßengesetz

Einziehung des öffentlichen Vorplatzes des 
ehemaligen Bahnhofes, Flurstück 64/17 in der Flur 8 
der Gemarkung Kölleda

Der Stadtrat der Stadt Kölleda hat in seiner Sitzung vom 
19.09.2023 beschlossen, das Verfahren zur Einziehung nach § 8 
Thür. Straßengesetz durchzuführen.
Mit der Nutzungsänderung des ehemaligen Bahnhofsgebäudes 
als Wohngebäude soll der Vorplatz diesem Wohngrundstück 
mit zugeordnet und gestaltet werden.

Als öffentliche Verkehrsfläche hat der Vorplatz, der sich auf dem 
Flurstück Nr. 64/17, Flur 8, Gemarkung Kölleda, befindet, nach 
der Nutzungsaufgabe des Bahnhofsgebäudes im Jahr 2015 kei-
ne Bedeutung mehr und als öffentliche Verkehrsfläche ist der 
Platz auch nicht mehr erforderlich.

Die Absicht der Einziehung als öffentliche Verkehrsfläche wird 
hiermit gem. § 8 Abs. 3 Thüringer Straßengesetz bekanntgege-
ben. Die Einziehung kann drei Monate nach dieser Bekanntma-
chung verfügt werden.

Durch diese Bekanntmachung wird all denjenigen, die von dem 
vorstehenden Einziehungsverfahren berührt werden, Gelegen-
heit gegeben, innerhalb einer Frist von drei Monaten eventuelle 
Einwendungen gegen die beabsichtigte Einziehung vorzubrin-
gen. Diese können schriftlich oder während der allgemeinen 
Dienststunden in der Stadtverwaltung Kölleda, Bauamt, Markt 
l, 99625 Kölleda (Zimmer 07) zur Niederschrift vorgebracht wer-
den.

Kölleda, den 25.09.2023
Riedel
Bürgermeister

Lageplan mit markiertem Einziehungsbereich

Quelle: Gaja Matrix (unmaßstäblich)

Entwurf vorhabenbezogener Bebauungsplan 
Sondergebiet Photovoltaik „An der 
Eisenbahn, Flur 5“ Gemarkung Kölleda

Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB

I Bekanntmachung des Beschlusses zur
Billigung des Entwurfs (Stand Juli 2023)
und Beteiligung der Öffentlichkeit

Der Stadtrat der Stadt Kölleda hat in der öffentlichen Sitzung am 
19.09.2023 den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungs-
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B - Stellungnahmen:

Schutzgüter schlagwortartige Kurzcharakterisierung
B1: Behörden und Träger öffentlicher Belange im Rahmen der Entwurfsbeteiligung:
• Landratsamt Sömmerda mit Schreiben vom 09.12.2022
Boden, Wasser,
Tiere, Pflanzen,
biologische Vielfalt

Berücksichtigung Uferrandstreifen, Hinweis auf Vernässungen, Hinweise zum Bodenschutz,
Berücksichtigung Artenschutz, im Uferrand ev. gesetzlich geschütztes Biotop;
Abstände zu Gehölzen, Eingriffs-Ausgleichbilanz und Kompensation; Verdacht Erdwerk (Bodendenkmal)

• Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Weimar mit Schreiben vom 08.11.2022
Boden Verdacht Erdwerk (Bodendenkmal)
• Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau, Naturschutz mit Schreiben vom 28.11.2022
Wasser, Boden,
Mensch

Hinweis auf Lage im Risikogebiet außerhalb von Überschwemmungsgebieten, Subrosionsgefährdung (Erd-
fälle),
Hinweise zu Immissionen (Begrenzung Baulärm) und Ausschluss Blendwirkungen

• Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum Jena mit Schreiben vom 01.12.2022
Mensch Agrarstruktur, Entschädigungen Flächenpächter
• DB Netz AG mit Schreiben vom 23.11.2023
Mensch Ausschluss Blendwirkungen
• Arbeitsgruppe Artenschutz e.V. mit Schreiben vom 08.12.2023
Boden, Pflanzen,
Tiere,
biologische Vielfalt

Flächeninanspruchnahme, Verlust landwirtschaftlicher Fläche,
Konkurrenzdruck auf naturschutzfachlich höherwertige Flächen,
Abfallanfall nach Rückbau, Versiegelung, Saatgut, Mahd, Artenschutz

• NABU Thüringen e.V. mit Schreiben vom 30.11.2023
Tiere, Pflanzen,
biologische Vielfalt

Einfriedungen, Anpflanzungen, Saatgut, Maßnahmen Artenschutz

C Gutachten

Schützgüter Schlagwort Kurzcharakterisierung
• Artenschutzrechtliche Einschätzung vom Büro BANU, Juli 2023
Artenschutz, Tiere Betroffenheit Artengruppen,

Bewertung, Vermeidungsmaßnahmen
Beurteilung sowie Einschränkung von Lärmimmissionen
zur Geräuschkontingentierung der Bauflächen zum Schutz
der umliegenden Bebauung vor Lärmimmissionen

• Blendgutachten, 8.2 Obst & Hamm GmbH vom April 2022

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange werden von der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB benach-
richtigt und gem. § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt. Sie erhalten innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist von einem Monat (mind. 
jedoch 30 Tage) die Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme.

Kölleda, den 16.10.2023
Riedel
Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachungen der Gemeinde Großneuhausen

Bekanntmachung der Beschlüsse der 
Gemeinderatssitzung der Gemeinde 
Großneuhausen

Sitzung vom 28.09.2023

Beschluss-Nr. GNH/91/2023:
Jahresrechnung 2021 der Gemeinde Großneuhausen
Beschluss zur Feststellung des Ergebnisses
Der Gemeinderat der Gemeinde Großneuhausen beschließt,
1. Der Gemeinderat stellt die Jahresrechnung 2021 der  

Gemeinde Großneuhausen fest.
2. Die Gesamtsumme der Einnahmen beträgt im Ergebnis der 

Jahresrechnung
im Verwaltungshaushalt 1.117.331,86 €
im Vermögenshaushalt 56.322,04 €
Gesamthaushalt 1.173.653,90 €

3. Die Gesamtsumme der Ausgaben beträgt im Ergebnis der 
Jahresrechnung
im Verwaltungshaushalt 1.117.331,86 €
im Vermögenshaushalt 56.322,04 €
Gesamthaushalt 1.173.653,90 €

4. Der beiliegende Rechenschaftsbericht wird unter Berück-
sichtigung der Feststellungen des Rechnungsprüfungsam-
tes gebilligt.

5. Soweit keine Einzelgenehmigungen vorliegen werden die 
außerplanmäßigen und überplanmäßigen Ausgaben ge-
nehmigt. Mit der seitherigen Abdeckung der Mehrausga-
ben durch Mehreinnahmen bzw. durch Einsparungen be-
steht Einverständnis.

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates:������� 8+1
davon anwesend ��������������������������������������������������������������������8+1
Abstimmungsergebnis:
9 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen

Beschluss-Nr. GNH/92/2023:
Jahresrechnung 2021 der Gemeinde Großneuhausen
Beschluss zur Entlastung des Bürgermeisters
Der Gemeinderat der Gemeinde Großneuhausen beschließt die 
Entlastung des Bürgermeisters für das Jahr 2021.

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: �������8+1
davon anwesend ��������������������������������������������������������������������8+1
Abstimmungsergebnis:
8 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 1 Enthaltung

Beschluss-Nr. GNH/93/2023:
Jahresrechnung 2022 der Gemeinde Großneuhausen
Beschluss zur Feststellung des Ergebnisses
Der Gemeinderat der Gemeinde Großneuhausen beschließt,
1. Der Gemeinderat stellt die Jahresrechnung 2022 der Ge-

meinde Großneuhausen fest.
2. Die Gesamtsumme der Einnahmen beträgt im Ergebnis der 

Jahresrechnung
im Verwaltungshaushalt 1.123.350,96 €
im Vermögenshaushalt 284.706,10 €
Gesamthaushalt 1.408.057,06 €

3. Die Gesamtsumme der Ausgaben beträgt im Ergebnis der 
Jahresrechnung
im Verwaltungshaushalt 1.123.350,96 €
im Vermögenshaushalt 284.706,10 €
Gesamthaushalt 1.408.057,06 €
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2. Die Gesamtsumme der Einnahmen beträgt im Ergebnis der 
Jahresrechnung
im Verwaltungshaushalt 640.684,81 €
im Vermögenshaushalt 225.754,01 €
Gesamthaushalt 866.438,82 €

3. Die Gesamtsumme der Ausgaben beträgt im Ergebnis der 
Jahresrechnung
im Verwaltungshaushalt 640.684,81 €
im Vermögenshaushalt 225.754,01 €
Gesamthaushalt 866.438,82 €

4. Der beiliegende Rechenschaftsbericht wird unter Berück-
sichtigung der Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes 
gebilligt.

5. Soweit keine Einzelgenehmigungen vorliegen werden die 
außerplanmäßigen und überplanmäßigen Ausgaben ge-
nehmigt. Mit der seitherigen Abdeckung der Mehrausga-
ben durch Mehreinnahmen bzw. durch Einsparung besteht 
Einverständnis.

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: ������ 6+1
davon anwesend ������������������������������������������������������������������� 5+1

Abstimmungsergebnis:
6 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen

Beschluss-Nr. KNH/72/2023:
Jahresrechnung 2021 der Gemeinde Kleinneuhausen
Beschluss zur Entlastung des Bürgermeisters
Der Gemeinderat der Gemeinde Kleinneuhausen beschließt die 
Entlastung des Bürgermeisters für das Jahr 2021.

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: ������ 6+1
davon anwesend ������������������������������������������������������������������� 5+0

Abstimmungsergebnis:
5 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen

Beschluss-Nr. KNH/73/2023:
Jahresrechnung 2022 der Gemeinde Kleinneuhausen
Beschluss zur Feststellung des Ergebnisses
Der Gemeinderat der Gemeinde Kleinneuhausen beschließt,

1. Der Gemeinderat stellt die Jahresrechnung 2022 der Ge-
meinde Kleinneuhausen fest.

2. Die Gesamtsumme der Einnahmen beträgt im Ergebnis der 
Jahresrechnung
im Verwaltungshaushalt 661.621,53 €
im Vermögenshaushalt 158.451,85 €
Gesamthaushalt 820.073,38 €

3. Die Gesamtsumme der Ausgaben beträgt im Ergebnis der 
Jahresrechnung
im Verwaltungshaushalt 661.621,53 €
im Vermögenshaushalt 158.451,85 €
Gesamthaushalt 820.073,38 €

4. Der beiliegende Rechenschaftsbericht wird unter Berück-
sichtigung der Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes 
gebilligt.

5. Soweit keine Einzelgenehmigungen vorliegen werden die 
außerplanmäßigen und überplanmäßigen Ausgaben ge-
nehmigt. Mit der seitherigen Abdeckung der Mehrausga-
ben durch Mehreinnahmen bzw. durch Einsparung besteht 
Einverständnis.

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: ������ 6+1
davon anwesend�������������������������������������������������������������������  5+1

Abstimmungsergebnis:
6 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen

Beschluss-Nr. KNH/74/2023:
Jahresrechnung 2022 der Gemeinde Kleinneuhausen
Beschluss zur Entlastung des Bürgermeisters
Der Gemeinderat der Gemeinde Kleinneuhausen beschließt die 
Entlastung des Bürgermeisters für das Jahr 2022.

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: ������ 6+1
davon anwesend ������������������������������������������������������������������� 5+0

Abstimmungsergebnis:
5 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen

4. Der beiliegende Rechenschaftsbericht wird unter Berück-
sichtigung der Feststellungen des Rechnungsprüfungsam-
tes gebilligt.

5. Soweit keine Einzelgenehmigungen vorliegen werden die 
außerplanmäßigen und überplanmäßigen Ausgaben ge-
nehmigt. Mit der seitherigen Abdeckung der Mehrausga-
ben durch Mehreinnahmen bzw. durch Einsparungen be-
steht Einverständnis.

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: ������ 8+1
davon anwesend ������������������������������������������������������������������� 8+1
Abstimmungsergebnis:
9 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen

Beschluss-Nr. GNH/94/2023:
Jahresrechnung 2022 der Gemeinde Großneuhausen
Beschluss zur Entlastung des Bürgermeisters
Der Gemeinderat der Gemeinde Großneuhausen beschließt die 
Entlastung des Bürgermeisters für das Jahr 2022.

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: ������ 8+1
davon anwesend�������������������������������������������������������������������  8+1
Abstimmungsergebnis:
8 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 1 Enthaltung

Beschluss-Nr. GNH/95/2023:
Auflösung der Verwaltungsgemeinschaft „Gramme-Vippach“ 
bzw. „Kölleda“ unter dem Vorbehalt der Neubildung einer 
Verwaltungsgemeinschaft „Thüringer Becken“
1. Der Gemeinderat der Gemeinde Großneuhausen be-

schließt gemäß § 46 Absatz 1 ThürKO zum 31.12.2023 die 
Auflösung der Verwaltungsgemeinschaft „Kölleda“ unter 
dem Vorbehalt der Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft 
„Thüringer Becken“ zum 01.01.2024, bestehend aus den 
Mitgliedsgemeinden Alperstedt, Eckstedt, Großmölsen, 
Großneuhausen, Großrudestedt, Kleinmölsen, Kleinneuhau-
sen, Markvippach, Nöda, Ollendorf, Ostramondra, Rasten-
berg, Schloßvippach, Sprötau, Udestedt und Vogelsberg.

2. Der Gemeinderat der Gemeinde Großneuhausen beschließt 
gemäß § 46 Absatz 1 ThürKO die Bildung der Verwaltungsge-
meinschaft „Thüringer Becken“ zum 01.01.2024, bestehend 
aus den Mitgliedsgemeinden Alperstedt, Eckstedt, Großmöl-
sen, Großneuhausen, Großrudestedt, Kleinmölsen, Kleinneu-
hausen, Markvippach, Nöda, Ollendorf, Ostramondra, Ras-
tenberg, Schloßvippach, Sprötau, Udestedt und Vogelsberg.

3. Der Gemeinderat der Gemeinde Großneuhausen be-
schließt, dass die Verwaltungsgemeinschaft „Thüringer Be-
cken“ mit den Mitgliedsgemeinden Alperstedt, Eckstedt, 
Großmölsen, Großneuhausen, Großrudestedt, Kleinmölsen, 
Kleinneuhausen, Markvippach, Nöda, Ollendorf, Ostra-
mondra, Rastenberg, Schloßvippach, Sprötau, Udestedt 
und Vogelsberg ihren Sitz in der Gemeinde Schloßvippach 
mit Behördenstandorten in Großrudestedt und Kölleda hat.

4. Der Gemeinderat beauftragt den Bürgermeister den entspre-
chenden Antrag in das Gesetzgebungsverfahren einzubringen.

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: ������ 8+1
davon anwesend�������������������������������������������������������������������  8+1
Abstimmungsergebnis:
5 Ja-Stimmen 1 Nein-Stimme 3 Enthaltungen

Amtliche Bekanntmachungen  
der Gemeinde Kleinneuhausen

Bekanntmachung der Beschlüsse der 
Gemeinderatssitzung der Gemeinde 
Kleinneuhausen

Sitzung vom 27.09.2023

Beschluss-Nr. KNH/71/2023:
Jahresrechnung 2021 der Gemeinde Kleinneuhausen
Beschluss zur Feststellung des Ergebnisses
Der Gemeinderat der Gemeinde Kleinneuhausen beschließt,
1. Der Gemeinderat stellt die Jahresrechnung 2021 der Ge-

meinde Kleinneuhausen fest.
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4. Der Gemeinderat beauftragt die Bürgermeisterin den ent-
sprechenden Antrag in das Gesetzgebungsverfahren einzu-
bringen.

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: ������ 6+1
davon anwesend ������������������������������������������������������������������� 6+1
Abstimmungsergebnis:
3 Ja-Stimmen 4 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen

Nichtamtlicher Teil

Nachrichten aus dem Rathaus  
der Stadt Kölleda

Einwohnerversammlung

Am 20.11.2023, um 19:00 Uhr,

findet im Rittergut Kölleda eine Einwohnerversammlung 
statt.
Alle interessierten Bürger sind dazu herzlich eingeladen.

Ihre Fragen können Sie gern vorab per Mail unter: stadtver-
waltung@koelleda.de oder schriftlich an die Stadtverwal-
tung Kölleda, Markt 1, 99625 Kölleda einreichen.

gez. Riedel
Bürgermeister

Beschluss-Nr. KNH/75/2023:
Auflösung der Verwaltungsgemeinschaft „Gramme-Vippach“ 
bzw. „Kölleda“ unter dem Vorbehalt der Neubildung einer 
Verwaltungsgemeinschaft „Thüringer Becken“
1. Der Gemeinderat der Gemeinde Kleinneuhausen beschließt 

gemäß § 46 Absatz 1 ThürKO zum 31.12.2023 die Auflö-
sung der Verwaltungsgemeinschaft „Kölleda“ unter dem 
Vorbehalt der Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft 
„Thüringer Becken“ zum 01.01.2024, bestehend aus den 
Mitgliedsgemeinden Alperstedt, Eckstedt, Großmölsen, 
Großneuhausen, Großrudestedt, Kleinmölsen, Kleinneuhau-
sen, Markvippach, Nöda, Ollendorf, Ostramondra, Rasten-
berg, Schloßvippach, Sprötau, Udestedt und Vogelsberg.

2. Der Gemeinderat der Gemeinde Kleinneuhausen beschließt 
gemäß § 46 Absatz 1 ThürKO die Bildung der Verwaltungsge-
meinschaft „Thüringer Becken“ zum 01.01.2024, bestehend 
aus den Mitgliedsgemeinden Alperstedt, Eckstedt, Großmöl-
sen, Großneuhausen, Großrudestedt, Kleinmölsen, Kleinneu-
hausen, Markvippach, Nöda, Ollendorf, Ostramondra, Ras-
tenberg, Schloßvippach, Sprötau, Udestedt und Vogelsberg.

3. Der Gemeinderat der Gemeinde Kleinneuhausen be-
schließt, dass die Verwaltungsgemeinschaft „Thüringer Be-
cken“ mit den Mitgliedsgemeinden Alperstedt, Eckstedt, 
Großmölsen, Großneuhausen, Großrudestedt, Kleinmölsen, 
Kleinneuhausen, Markvippach, Nöda, Ollendorf, Ostra-
mondra, Rastenberg, Schloßvippach, Sprötau, Udestedt 
und Vogelsberg ihren Sitz in der Gemeinde Schloßvippach 
mit Behördenstandorten in Großrudestedt und Kölleda hat.

4. Der Gemeinderat beauftragt den Bürgermeister den ent-
sprechenden Antrag in das Gesetzgebungsverfahren einzu-
bringen.

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: ������ 6+1
davon anwesend ������������������������������������������������������������������� 5+1
Abstimmungsergebnis:
5 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 1 Enthaltung

Amtliche Bekanntmachungen  
der Gemeinde Ostramondra

Bekanntmachung der Beschlüsse der 
Gemeinderatssitzung der Gemeinde 
Ostramondra

Sitzung vom 22.09.2023

Beschluss-Nr. OM/88/2023:
Auflösung der Verwaltungsgemeinschaft „Gramme-Vippach“ 
bzw. „Kölleda“ unter dem Vorbehalt der Neubildung einer 
Verwaltungsgemeinschaft „Thüringer Becken“
1. Der Gemeinderat der Gemeinde Ostramondra beschließt 

gemäß § 46 Absatz 1 ThürKO zum 31.12.2023 die Auflö-
sung der Verwaltungsgemeinschaft „Kölleda“ unter dem 
Vorbehalt der Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft 
„Thüringer Becken“ zum 01.01.2024, bestehend aus den 
Mitgliedsgemeinden Alperstedt, Eckstedt, Großmölsen, 
Großneuhausen, Großrudestedt, Kleinmölsen, Kleinneuhau-
sen, Markvippach, Nöda, Ollendorf, Ostramondra, Rasten-
berg, Schloßvippach, Sprötau, Udestedt und Vogelsberg.

2. Der Gemeinderat der Gemeinde Ostramondra beschließt ge-
mäß § 46 Absatz 1 ThürKO die Bildung der Verwaltungsge-
meinschaft „Thüringer Becken“ zum 01.01.2024, bestehend 
aus den Mitgliedsgemeinden Alperstedt, Eckstedt, Großmöl-
sen, Großneuhausen, Großrudestedt, Kleinmölsen, Kleinneu-
hausen, Markvippach, Nöda, Ollendorf, Ostramondra, Ras-
tenberg, Schloßvippach, Sprötau, Udestedt und Vogelsberg.

3. Der Gemeinderat der Gemeinde Ostramondra beschließt, 
dass die Verwaltungsgemeinschaft „Thüringer Becken“ mit 
den Mitgliedsgemeinden Alperstedt, Eckstedt, Großmöl-
sen, Großneuhausen, Großrudestedt, Kleinmölsen, Klein-
neuhausen, Markvippach, Nöda, Ollendorf, Ostramondra, 
Rastenberg, Schloßvippach, Sprötau, Udestedt und Vogels-
berg ihren Sitz in der Gemeinde Schloßvippach mit Behör-
denstandorten in Großrudestedt und Kölleda hat.
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Die Bibliothek informiert über 
bevorstehende Veranstaltungen
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01.12.2023 Drei Haselnüsse für Aschenbrödel -
Populäre Irrtümer und Andere Wahrheiten -
Markt 25, Altes Amtshaus, 19:00 Uhr

Zeitumstellung Ende Oktober

Die nächste Zeitumstellung ist Sonntag, den 
29. Oktober 2023 um 3:00 Uhr.
Dann wird die Zeit auf Winterzeit umge-
stellt.
Das bedeutet, dass die Menschen an die-
sem Tag eine Stunde dazu gewinnen, da die 
Zeit zurückgestellt wird.

Nachrichten aus der VG Kölleda

Schließtag VG Kölleda

Die Verwaltungsgemeinschaft informiert:

Aus betrieblichen Gründen ist die
Verwaltungsgemeinschaft Kölleda

am 30.10.2023 geschlossen!

Ab dem 01.11.2023 sind wir gern wieder für Sie da.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Team der VG Kölleda

Informationen

Gedichte und Prosatexte gesucht!

JUNGES
L ITERATURFORUM
HESSEN-THÜRINGEN

GEDICHTE UND PROSATEXTE GESUCHT!

Projektname:  
Schaffung von attraktiven Sitzgelegenheiten/ 
Waldschänken zur Belebung des Dorflebens 
im Ortsteil Dermsdorf

Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung 
und der Revitalisierung von Brachflächen

gefördert durch:
Freistaat Thüringen
Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft
Kofinanziert von der europäischen Union
RAG Regionale Aktionsgruppe Sömmerda-Erfurt e.V.

Waldschänken in Dermsdorf� Fotos: Laura Probst

Veranstaltungsplan Oktober/ November 
2023

Immer gut informiert:

28.10.2023 Halloweenparty im Rittergut Kölleda
04.11.2023 Kirmes in Battgendorf
04.11.2023 Als Mann ein „Mängel-Exemplar“,

Alt, weiß und nicht mal schwul,
19:00 Uhr Stadtbibliothek

10.11.2023 „Ich mach ein Lied aus Stille“,
Erinnerungen an Eva Strittmacher -
Lesung mit Irmtraud Gutschke,
19:00 Uhr Stadtbibliothek

20.11.2023 Einwohnerversammlung im Rittergut -
alle Einwohner sind herzlich dazu eingeladen,
Beginn 19:00 Uhr
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Vereinsnachrichten

„Lebensader in der Region“

Begegnungen über Kreisgrenzen:

Mit dem Musikzug der Pfefferminzbahn von 
Sömmerda zum Fest der Vereine nach Auerstedt

Die Pfefferminzbahn machte es möglich: Franziska I., die Pfef-
ferminzprinzessin der Stadt Kölleda höchstpersönlich, hatte 
zum ersten Mal die Gelegenheit, Auerstedt kennenzulernen. 
Bei der Ankunft des in Sömmerda gestarteten Musikzuges am 
9. September bereiteten ihr die Dorfbewohner und Gäste des 
Festes der Vereine am Bahnsteig einen herzlichen Empfang. Mit 
der Bahn sei es von Kölleda im Landkreis Sömmerda bis nach 
Auerstedt im Weimarer Land ein Katzensprung, ansonsten fast 
eine kleine Weltreise, meinte die Hoheit und spielte damit dar-
auf an, dass die Politik seit einigen Jahren die Bahnstrecke von 
Buttstädt bis Großheringen stillgelegt hat.

Mit dem Musikzug und damit verbunden weiteren Sonderfahr-
ten am Samstag setzte der Pfefferminzbahn e.V. ein Zeichen 
zum Erhalt und Weiterbetrieb der von Straußfurt über Sömmer-
da, Kölleda, Buttstädt nach Großheringen führenden Pfeffer-
minzbahn-Strecke.

Dass die Strecke ab Buttstädt einfach eingestellt wurde, kann 
Günther Tänzer bis heute nicht verstehen. Der 88-Jährige ge-
hörte zu den interessierten Fahrgästen im Musikzug, in dem der 
Weimarer Entertainer Andreas Max Martin und das Duo „The 
Buskers“ für gute und lautstarke Stimmung sorgten. Günther 
Tänzer berichtete, dass dies früher sozusagen seine Hausstre-
cke gewesen sei. Als Lokführer habe er sowohl Personen- als 
auch Güterzüge auf der Pfefferminzbahnstrecke gefahren.

Tradition verpflichtet, bemerkte die seit 2019 im Amt befind-
liche Pfefferminzprinzessin Franziska, warum sie die Einladung 
zur Mitfahrt gern angenommen habe: „Ich finde es super, wenn 
sich Menschen dafür einsetzen, dass die fast 150-jährige Traditi-
on dieser Bahn weitergeführt wird. Wir setzen heute gemeinsam 
ein Zeichen, die Pfefferminzbahn noch attraktiver zu machen.“

Auch wenn es für Franzi die erste Fahrt mit der Pfefferminzbahn 
überhaupt war, weiß sie das Bahnfahren zu schätzen. Sie reise 
selbst mit der Familie regelmäßig mit der Bahn nach Stralsund, 
ihrem Lieblingsort an der Ostsee. Da komme man wesentlich 
entspannter an als nach einer strapaziösen Autofahrt.

Für Lisa Graupeter war die Sonderfahrt auf der Pfefferminz-
bahnstrecke zum wiederholten Mal ein besonderes Erlebnis. Als 
sie erfuhr, dass der Musikzug von Sömmerda in Richtung Groß-
heringen startet, erklärte sie sich sofort bereit, mitzufahren. 
Auch wenn ihre Amtszeit als Erdbeerkönigin von Gebesee An-
fang des Jahres endete, reiste sie zu diesem Anlass nicht etwa 
in Zivil, sondern als Krankenschwester. Gemeinsam mit ihrem 
Vater, der zu ihr passend einen Arzt verkörperte, sorgte sie für 
reichlich Spaß, fühlte den Fahrgästen den Puls und verabreichte 
bei Bedarf gern einen Pfefferminzlikör als Schluckimpfung. „Vie-
le Fahrgäste haben sich bei uns dafür mit einer kleinen Spende 
bedankt. Dieses Geld kommt dem Pfefferminzbahnverein und 
damit einer wichtigen Sache zugute“, freute sich die tatsächlich 
als Kinderkrankenschwester arbeitende Bahnfahrerin Lisa Grau-
peter.

Marion Schneider, Vorstandsmitglied des Vereins, begrüßte die 
Fahrgäste in Auerstedt und forderte noch auf dem Bahnsteig 
von Andreas Max Martin und den aus Eckhard Czichos und Ralf 
Terjung bestehenden „The Buskers“ musikalische Vorträge ein. 
Das ließen sich die Vollblutmusiker nicht zweimal sagen. Schon 
vor Jahren hatte Andreas Max Martin sich in Sachen Pfeffer-
minzbahn engagiert, indem er eigens ein Lied von der Pfeffer-
minzbahn komponierte. Dieses gab er am Samstag mehrfach in 
einer modern produzierten Version zum Besten.

Gemeinsam mit den Auerstedtern erlebten die Ankömmlinge 
in und vor der Festhalle einige entspannte Stunden. Schon zum 
dritten Mal feierten der Sportverein, die Feuerwehr, der Kirmes-
verein und der Historischer Verein 1806 gemeinsam. Für Thürin-
ger Rostbratwürste und Getränke war reichlich gesorgt.

Es sei wichtig, dass sich Menschen über Kreisgrenzen hinweg 
kennenlernen und begegnen und miteinander feiern können, 

TEILNEHMEN KANN
- wer zwischen 16 und 25 Jahre alt ist
- in Hessen oder Thüringen wohnt oder eine
- Schule/Hochschule in diesem Bundesland besucht
GESUCHT WERDEN
- bis zu insgesamt drei Gedichte und/oder Prosatexte
EINSENDEDATUM
- 01.11. bis 31.01.
EINSENDEN AN
- Junges-Literaturforum@hmwk.hessen.de
DIE TEXTE
- insgesamt nicht länger als 1.300 Wörter
- selbst verfasst und in deutscher Sprache geschrieben
- von einer Einzelperson (keine Gemeinschaftsarbeit)
WICHTIG!
- in der E-Mail Name, Adresse, Geburtsdatum, Anzahl der 

Wörter angeben
- Anhänge nur in docx- oder pdf-Format
ZU GEWINNEN SIND
- 10 Geldpreise à 800 Euro
- Teilnahme an einem Workshop
- Veröffentlichung im Jahrbuch Nagelprobe
- hr2-Literaturpreis
DETAILLIERTE AUSSCHREIBUNGSKRITERIEN
Die Rechte bleiben beim Autor. Mit der Einsendung werden 
die Teilnahmebedingungen anerkannt und dem Land Hessen 
beziehungsweise dem Land Thüringen sowie dem Hessischen 
Rundfunk das Recht zur Veröffentlichung, zur Verbreitung und 
zum Vortrag eingeräumt.
www.junges-literaturforum.de
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den Räumen der Tagespflege wieder und ließen das Herbstfest 
ausklingen.
Die Tagesgäste und Bewohner der WG`s erzählten und 
schwärmten noch Tage später vom gemeinsamen Herbstfest. 
Alle Beteiligten empfanden es für ein schönes stimmungsvolles 
und fröhliches Fest.

Besonderem Dank gilt den Ehepaaren Albrecht und Sonnenfeld 
aus Bachra, Familie Knabe vom Café Burgwenden und allen Mit-
arbeitenden des ASB Kölleda „Wohnen im Park“.

Christin Schmidt
Pflegedienstleitung

Buchsbaumhecken vom Buchsbaumzünsler 
befallen
Leider macht der Buchsbaumzünsler, der viele Hecken aus 
Buchsbaum befällt, auch nicht vor dem Garten des Heimatmu-
seums in Kölleda halt.
Die liebevoll angelegten Hecken, die immer wunderschön grün 
waren und sich gut als Fotomotiv bei Hochzeiten anboten, wur-
den zunehmend unansehnlicher und braun. Der Verursacher 
war ziemlich schnell ermittelt, der gemeine Buchsbaumzünsler. 
Dieser befällt gesunde Hecken und lässt sie sehr schnell braun 
und krank aussehen und später absterben.

Die Mitglieder des Museumsvereins Barbara und Jürgen Oehler, 
die den Garten ehrenamtlich pflegen, bemerkten das langsame 
Absterben als Erste. Deshalb wurde mit Unterstützung von Iris 
Eberlein (Bundesfreiwilligendienst), Sabine Reif und Benjamin 
Dittmar (vom Betriebshof Kölleda) der Buchsbaum kräftig zu-
rückgeschnitten.
An dieser Stelle ein Dankeschön für die große Unterstützung 
und spätere Entsorgung des Schnittgutes. Durch den starken 
Rückschnitt und die nachhaltige spätere Behandlung hofft man 
die Buchsbaumpflanzen noch retten zu können. Ob es gelingt 
wird man dann im Frühjahr erst sehen.

sagte Marion Schneider. Die Auerstedter Unternehmerin und 
Politikerin betrachtet diesbezüglich die Pfefferminzbahn als 
eine Lebensader in der Region. Sie setzt sich dafür ein, dass 
Personenzüge künftig wieder über die komplette Strecke ver-
kehren. „Die Politik sollte nicht immer nur die Förderung und 
Entwicklung ländlicher Räume schönreden. Am Beispiel der 
Pfefferminzbahn könnte sie ihr Handeln konkret unter Beweis 
stellen“, stellte sie unmissverständlich klar. Marion Schneider 
kommt es nicht nur darauf an, den derzeit ruhenden Strecken-
abschnitt von Buttstädt bis Großheringen baldmöglichst wieder 
zu aktivieren, sondern darüber hinaus unbedingt eine Anbin-
dung bis Jena zu schaffen. Das mache für die Menschen hier 
wirklich Sinn und dann könnte, so ihre Vision, sich die Pfeffer-
minzbahn als ein verbindendes und belebendes Element für die 
Region erweisen.

Der Pfefferminzbahn e.V. blickt schon voraus auf 2024. Dann 
steht mit dem 150jährigen Jubiläum der Pfefferminzbahn ein 
besonderer Höhepunkt an.

ASB Kreisverband Sömmerda informiert

Verabschiedung des Sommers mit einem Herbstfest 
beim ASB „Wohnen im Park“ / Tagespflege in Kölleda

6 Tage nach dem kalendarischen Herbstanfang, verabschiede-
ten die Tagesgäste und die Bewohner der ambulant betreuten 
Wohngruppen des ASB „Wohnen im Park“ in Kölleda den Som-
mer mit einen gemeinsamen Herbstfest. Eröffnet wurde das 
Fest mit einer Früchtebowle. Für das musikalische Programm 
und gute Laune sorgten die Ehepaare Albrecht und Sonnenfeld 
aus Bachra mit ihren Schlagern und Showeinlagen.
Die aufgeheizte Stimmung hielt keinen mehr auf den Stühlen, 
Senioren und Mitarbeiter tanzten zur Musik, wer dies nicht mehr 
konnte klatschte, schunkelte und sang zur Musik mit. Der Be-
such der benachbarten ASB- KITA „Feistkornstiftung“ war eine 
schöne Überraschung und sorgte für noch mehr Spaß und Freu-
de. Das Beobachten der Kinder beim Tanzen und Klatschen zur 
Musik bereitete den Senioren viel Spaß und Freude.
Für eine kleine Abkühlung sorgte Familie Knabe vom Café Burg-
wenden mit einem Eis. Zum Mittagessen gab es Thüringer Brat-
wurst vom Rost, mit selbstgemachten Salaten und ein kühles 
Blondes.
Nach einer erholsamen Ruhephase der Senioren, trafen sich alle 
zur gemeinsamen Kaffeerunde mit selbstgebackenen Kuchen in 
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Kulturelles und Unterhaltung Sonstiges

Will das Glück nach seinem Sinn Dir was Gutes schenken,
Sage Dank und nimm es hin ohne viel Bedenken.

Jede Gabe sei begrüßt, doch vorallen Dingen:
Das, worum Du dich bemühst, möge Dir gelingen.

Wilhelm Busch

Zu Ihrem Festtag gratuliert die Stadtverwaltung Kölleda
allen Oktober-Geburtstagskindern

im Stadtgebiet und Ihren Ortsteilen ganz herzlich.

Wir wünschen den Jubilaren
Gesundheit und Wohlergehen.

Glückwünsche
Schöne Gedanken für mehrSchöne Gedanken für mehr

 Glück im Altag Glück im Altag

„Vertraue auf dein Glück -
und du ziehst es herbei.“

Seneca
„Glück ist das einzige,

was wir anderen geben können,
ohne es selbst zu haben.“

„Mach es so gut Du kannst,
bis Du es besser weißt.

Wenn Du es besser weißt,
dann mach es besser.

Maya Angelon
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Nach Redaktionsschluss eingegangen
BEGÄCHNUNG :  BEGÄCHNUNG :  

BERLIN - DERMSDORFBERLIN - DERMSDORF
In Erfurt, im Kakteencaffee, woll jedermann bekannt,
da fand jüngst ne Begächnung statt, die war echt intressant.
Der Fuffzcher, der war aus Berlin, das heerte mer jenau.
Aus Dermsdorf, och das heerte mer, die scheene Bauersfrau.

Wie de Berliner nu ma sin, quatschte der gleich drof los:
Bei eich weht noch e frischer Wind, da lebt sichs noch famos.
Alllet habter frank un frei, von der Worscht bis hin zuts Ei…!

Tchja, bei uns heem, in Berlin, da jibts zwar wat zu kicken,
Theater, Zoo un Blenterwald, …s jibt Meechens, die dir dri-
cken,
gloom se mir, ick jäb wat drum, kennt ick det ma jenießen,
all die Tierchen um mir rum, die Bliemchen, die da sprie-
ßen…,
allet hätt ick frank un frei…, von de Worscht bis hin zuts Ei…!

De Worscht, die nähmt ihr aussets Jlas,
det Ei nähmt ihr vonts Nest,
det Jrienzeich nähmter eich vonts Beet,
de Luft is nich verpest´t -
wissense sie scheene Frau, wenn ick sie so bekicke…,
fleißch, munter, jut jebaut…, s wärsch, was mer fählt zuts Jlicke!
Allet hätt ick frank un frei, von de Worscht, bis hin zuts Ei…!

Droff sie: na scheen - siehst kräftich aus -
tat lang off so een warten,
malre kasstes ganze haus, kasst grawe Feld un Garten…,
in d´n ‚Stall geht´s frieh um viere, un d´n Mist scheen offe 
Haufen,
fitterscht dann glei noch de Tiere… un vergiß ja nich das 
Saufen,
sons is alles schnell vorbei, mitter Worscht un mitten Ei…!

Wenn de fertch dann bist mit allem,
fändchs noch besonders nett,
machst dich scheene apetitlich
un bringsts Friehstick mir ans Bett -
uuun es wär alles derbei…, von der Worscht, bis hin zum Ei…!

Un in Urlob, liebster Schatz, fahr ich nach Berlin…,
du besorchst scheen Huhn un Matz, bis ich bei dir bin…,
ooch, nu gucke doch nich so…, romantisch hastes dir je-
dacht -
nüscht is off der Welt mehr frei…,
keene Worscht - un och keen Ei…!

Barbara Scherbaum - 1987

Die Verwaltungsgemeinschaft Kölleda
wünscht allen Jubilaren

viel Glück und Gesundheit.
„Wenn die Zeit kommt, in der man könnte,

ist die vorüber, in der man kann.“

(Marie von Ebner-Eschenbach)

Glückwünsche
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Vom Verlag gestellte Anzeigenmotive dürfen nicht anderweitig verwendet werden. Für An-
zeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen und zusätzlichen 
Geschäftsbedingungen und die z.Zt. gültige Anzeigenpreisliste. Vom Kunden vorgegebene 
HKS-Farben bzw. Sonderfarben werden von uns aus 4-c Farben gemischt. Dabei können 
Farbabweichungen auftreten, genauso wie bei unterschiedlicher Papierbeschaffenheit. Des-
halb können wir für eine genaue Farbwiedergabe keine Garantie übernehmen. Diesbezüg-
liche Beanstandungen verpflichten uns zu keiner Ersatzleistung. Verlagsleiter: Mirko Reise 
Erscheinungsweise: einmal im Monat – Im Bedarfsfall können Sie Einzelstücke zum Preis 
von 3,00 € (inkl. Porto und gesetzlicher MWSt.) beim Verlag bestellen. Hinweis: Für den In-
halt in diesem Blatt eventuell abgedruckter Wahlwerbung und/oder Anzeigen mit politischem 
Inhalt ist ausschließlich die jeweilige Partei/politische Gruppierung verantwortlich.


